
 

eingetragener Verein 

Vereinsregister: 

AG Dresden Nr. 7553 

 

Vorsitzende: 

Robert Borkmann 

Toni Schönach 

 

Bankverbindung: 

Ostsächsische Sparkasse Dresden 

 

IBAN: 

DE22 8505 0300 3000 0848 69 

 

Steuernummer: 

213 / 140 / 15719 

Finanzamt Hoyerswerda 

 

Internet:  

www.sv-strassgraebchen.de 

Telefon: 

035723 / 25095 

 

 

 

 

       Straßgräbchen Weißiger Straße 4 02994 Bernsdorf   

                     
                                                                                                                                              

                                                            

Beitragsordnung des SV Straßgräbchen e.V. 
 

(Beschluss der Mitgliederversammlung vom 13.06.2024) 

 

1. Diese Beitragsordnung regelt die Pflichten der Mitglieder zur Entrichtung der Vereinsbeiträge 

gemäß der gültigen Satzung des SV Straßgräbchen e.V. und tritt mit Beschluss der 

Mitgliederversammlung in Kraft. 

 

2. Der Vereinsbeitrag wird als Jahresbeitrag festgelegt. 

  

3. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge beträgt: 

a) für Erwachsene*  72,00 €  (Abteilung Fußball: 120,00 €) 

b) für Kinder und Jugendliche 36,00 €  (Abteilung Fußball:   60,00 €) 

c) für „Passive Mitglieder“ 24,00 €  (Abteilung Fußball:   36,00 €) 

 
* maßgebend ist das vollendete 18. Lebensjahr zum 1. Januar des Beitragsjahres 

 

4. Die Beitragszahlung erfolgt grundsätzlich mittels Lastschrifteinzugsverfahren (SEPA) auf das 

Konto des SV Straßgräbchen e.V. Die Mitglieder sind verpflichtet eine entsprechende 

Einzugsermächtigung zu erteilen. 

In Ausnahmefällen kann der Beitrag in zwei gleichen Raten oder durch Überweisung 

entrichtet werden. Kosten und Gebühren wegen Rückbuchung, Nichtausführung oder 

Widerspruch des Lastschrifteinzuges sind durch das Mitglied zu tragen und dem Verein zu 

erstatten. 

 

5. Für Mitglieder, die am 1. Januar Mitglied im Verein sind, ist der Jahresbeitrag zum 

Ende des ersten Quartals des laufenden Jahres fällig. 
 

6. Neumitglieder entrichten ihren Beitrag im Beitrittsjahr anteilig ab dem Monat in dem 

die Aufnahme vom Vorstand beschlossen wurde. Die Berechnung erfolgt in Höhe von 

einem Zwölftel des Jahresbeitrages für jeden Mitgliedsmonat. 

 

7.  Beenden Mitglieder vor Ablauf des Kalenderjahres ihre Mitgliedschaft, wird der 

Betrag nicht, auch nicht anteilig, zurückerstattet. 

 

8.  Der Vorstand kann in begründeten Ausnahmefällen Abweichungen von den 

vorgenannten Regelungen (z.B. Beitragszahlung durch Überweisung oder 

Ratenzahlung) zulassen. 

 

 

Die Mitgliederversammlung des SV Straßgräbchen e.V. vom 13.06.2024 


